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Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang 
"Finanz- und Wirtschaftsmathematik" 

mit dem Abschluss "Bachelor of Science" 
Entsprechend § 1 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung für die,Bachelor- und Masterstudiengänge 
der Technischen Universität Braunschweig hat der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 15.01.2009. 
den folgenden Besonderen Teil der Bachelorprüfungsordnung beschlossen: 

§ 1 und Zeugnis 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Hochschule den Hochschulgrad .Bachelor of Science" 
(abgekürzt .B. Sc."). im Fach "Finanz- und Wirtschaftsmathematik". Darüber stellt die Hochschule eine 
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (s. Anlage 1a). 

(2) Nach § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung wird außerdem ein Zeugnis (s. Anlage 2a) 
mit beigefügtem Diploma Supplement (s. Anlage 3a) ausgestellt. 

(3) Im Zeugnis werden neben der Gesamtnote nach § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
die Noten der einzelnen Module mit ihren Leistungspunkten aufgelistet. Bei einer Gesamtnote von 1,0 oder 
1,1 wird das Prädikat ,mit Auszeichnung bestanden" verliehen, 

(4) Auf Antrag der oder des Studierenden werden die Urkunde, das Zeugnis und das Diploma Supplement 
auch in englischer Sprache ausgestellt (s. Anlagen 1b, 2b und 3b). 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

§ 2 Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich der Bachelorarbeit 
sechs Semester (Regelstudienzeit). Das Lehrangebot ist so gestaltet, dass die Studierenden den 
Bachelorgrad innerhalb der Regelstudienzeit erwerben können. 

Das Studium gliedert sich in Module. Es umfasst Module im Umfang von insgesamt 180 Leistungspunkten, 
denen bestimmte Studienleistungen und Prüfungen zugeordnet sind (Anlage 4). 

Das Bachelorstudium untergliedert sich in den Pflichtbereich, in dem allgemeine Grundlagen der 
Mathematik, der Wirtschaftswissenschaften, der Informatik und der Computerorientierten Methoden 
vermittelt werden. Zusätzlich sind ab dem dritten bzw. vierten Semester Vertiefungen in den Bereichen 
Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen, Instrumente des 
Financial Engineerings und Instrumente der Wirtschaftswissenschaften zu belegen, Abschließend wird eine 
wissenschaftliche Bachelorarbeit erstellt. 

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 180 Leistungspunkte wie folgt 
nachgewiesen werden: 

a) 72 Leistungspunkte in dem Bereich Grundlagen (s. Anlage 4, Buchst. A). 
b) 15 Leistungspunkte in dem Bereich Instrumente der Wirtschaftswissenschaften (s. Anlage 4, 

Buchst. B). 
c) 35 Leistungspunkte in dem Bereich Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathe

matische Fragestellungen (s. Anlage 4, Buchst. Cl. 
d) 10 Leistungspunkte in dem Bereich Instrumente. des Financial Engineerings (s. Anlage 4, 

Buchst. D). 

Allgemeine Instrumente für finanz- und wirtschaftsmathematische Fragestellungen oder 
Instrumente des Financial Engineering eingeordnet werden kann. 

(5) 

f) 15 Leistungspunkte in Informatik und computerorientierte Methoden (s. Anlage 4, Buchst. E). 
g) 13 Leistungspunkte in dem Bereich Ergänzungen und Professionalisierung (s. Anlage 4, 

Buchst. F). 
h) 15 Leistungspunkte für die Anfertigung der Bachelorarbeit und das Mathematische Seminar 

(s. Anlage 4, Buchst. G). 

Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden. 
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(6) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der PrOfling die zu dem Modul gehörenden 
Veranstaltungen nach Anlage 4 erfolgreich abgeschlossen und die entsprechenden Leistungspunkte 
erhalten hat. 

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungen 

Zu den AbschlussprOfungen der Module wird zugelassen, wer sich zu dieser Prüfung unter BeifOgung der ggf. 
vorgeschriebenen PrOfungsvorieistung (s. Anlage 4) angemeldet hat. 

. 

§ 4 Art und Umfang der Prüfungen 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den FachprOfungen der Module sowie der Bachelorarbeit. 

(2) Ein Modul wird in der Regel durch schriftliche Abschlussprüfungen (Klausur) oder mündliche PrOfungen der 
im Modul enthaltenen Veranstaltungen abgeschlossen. Prüfungen von Lehrveranstaltungen eines Moduls 
können von den Lehrenden zu einer Prüfung zusammengefasst werden. Den Studierenden ist die Form der 
jeweiligen PrOfungen rechtzeitig zu Beginn des Semesters mitzuteilen . 

. (3) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt je nach Vorgabe der PrOferin oder des PrOfers in der Regel 
1 - 3 Stunden. Die Dauer mündlicher Prüfungen, die auch schriftliche Elemente enthalten können, beträgt 
30 - 45 Minuten. Bei der Festlegung der Bearbeitungsdauer ist die Anzi;lhl der dem Modul 
beziehungsweise der Lehrveranstaltung zugeordneten Leistungspunkte angemessen zu berOcksichtigen. 

(4) Die Module, die Qualifikationsziele und Art und Umfang der ihnen zugeordneten Studien- lind 
PrOfungsleistungen und ggf. PrOfungsvorleistungen sowie die Anzahl der ihnen zugeordneten 
Leistungspunkte sind in Anlage 4 aufgelistet. Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen 
der Module. 

(5) Abweichend von§12 Absatz 2 der Allgemeinen Prüfungsordnung werden im Zeugnis neben der Note 
Notenziffem mit einer KommasteIle ohne Rundung angegeben. 

§ 5 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist die Abschlussarbeit gemäß § 14 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung. Es 
gelten zusätzlich die folgenden abweichenden und ergänzenden Regelungen. 

(2) Die Arbeit wird in der Regel im 6. Semester durchgeführt. Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur 
Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt drei Monate. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von vier 
Wochen nach Ausgabe zurOckgegeben werden. Im Einzelfall kann auf begrOndeten Antrag der 
PrOfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von 4,5 Monaten 
verlängern. 

(3) Das Thema der Bachelorarbeit soll aus dem interdisziplinären Bereich Mathematik und 
Wirtschaftswissenschaften stammen und beide Bereiche angemessen berOcksichtigen. Das Thema der 
Bachelorarbeit wird von einer oder einem Angehörigen der Professorengruppe der Mathematik oder von 
einer oder einem Angehörigen der Professorengruppe der Wirtschaftswissenschaften der Carl-Friedrich
Gauß-Fakultät festgelegt. Auf Antrag des Studierenden kann das Thema auch von anderen Prüfenden 
nach § 5 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der PrOfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an 
der TU Braunschweig ausgegeben und als Erstprüfer bewertet werden; in diesem Fall muss die oder der 
ZweitprOfende Professor oder Professorin der Mathematik oder der Wirtschaftswissenschaften sein. Der 
Antrag muss vor Vergabe des Themas gestellt werden. 

(4) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüfem 
ein für Mathematik prOfungsberechtigtes und der bzw. die andere ein für Wirtschaftswissenschaften 
prOfungsberechtigtes Mitglied der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät sein. Die Bewertung soll spätestens 6 
Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit vorliegen. 

(5) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 

(6) Der Anmeldung zur Bachelorarbeit beim Prüfungsausschuss sind in der Regel Nachweise über Studien
und PrOfungsleistungen im Umfang von mindestens 140 Leistungspunkten beizufügen. 

(7) Zusätzlich zu zwei gebundenen Exemplaren der Bachelorarbeit sind eine Zusammenfassung und eine 
elektronische Version der Arbeit einzureichen. 

§ 6 Berechnung der Gesamtnote 

Abweichend von §17 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung errechnet sich die Gesamtnote der 
BachelorprOfung aus dem Durchschnitt der nach Leistungspunkten gewichteten Noten für die PrOfungen 
einschließlich der Bachelorarbeit, aber unter Ausschluss der Noten des Moduls nOberfachliche Qualifikation". 
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§ 7 Beratungsgespräche 

Jeder oder jedem Studierenden wird zum Studienbeginn eine Mentorengruppe zugeteilt. Die Mentorgruppen 
werden von einem Mitglied der Professorengruppe, das im Studiengang Finanz- und Wirtschaftsmathematik lehrt, 
betreut. Die Teilnahme an Treffen der Mentorengruppe ist fOr die Studierenden freiwillig. Das Mitglied der 
Professorengruppe steht den Studierenden auf Anfrage für Einzelgespräche zur Verfügung. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese PrOfungsordnung tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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DEKAN/IN 

BACHELOR-URKUNDE 

DIE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
CARL-F RIEDRICH-GAUß-FAKUL TÄ T 

VERLEIHT MIT DIESER URKUNDE 

FRAU/HERRN +) ................ . 

GEBOREN AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IN 

DEN HOCHSCHULGRAD 

BACHELOR OF SCIENCE 

ABGEKÜRZT: B. Sc. 

NACHDEM SIE/ER+) DIE BACHELOR-PRÜFUNG IM STUDIENGANG 

FINANZ - UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK 

AM ............... . 
BESTANDEN HAT. 

BRAUNSCHWEIG, DEN ................ . 

(Siegel der TU Braunschweig) 

1a 

VORSITZENDEIR DES 
PRÜFUNGSAUSSCHUSSES 

Zutreffendes einfügen 
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DEAN 

BACHELOR'S DIPLOMA 

THROUGH THIS DIPLOMA, THE 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
CARL-FRIEDRICH-GAUß-FAKULTÄT 

CONFERS UPON 

MS./MR-+) ................. . 

BORN ON ..................... IN ........................ . 

THE DEGREE OF 

BACHELOR OF SCIENCE 

ABBREVIATED B.Sc. 

1b 

MS.lMR.+) ...... .................. PASSED THE BACHELOR'S EXAMINATION IN 

FINANZ - UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK 
(MATHEMATICS IN FINANCE AND INDUSTRY) 

ON ..... 

BRAUNSCHWEIG, ........... . 

(IJn��rsit)'ßeal) 

CHAIR, BOARD OF EXAMINERS 
as appropriate 
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2a 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 

CARL-FRIEDRICH-GAUß-FAKUL TÄ T 

ZEUGNIS 

ÜBER DIE BACHELOR-PRÜFUNG 

FRAU/HERR+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GEBOREN AM ......... ...... IN ................... . 

HAT DIE BACHELOR-PRÜFUNG IM STUDIENGANG 

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHEMATIK 

+) Zutreffendes einfOgen 

MIT DER GESAMTNOTE 

11 11 

BESTANDEN 
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PRÜFUNGSLEISTUNGEN 

Module Art l' ECTS-Punkte 21 

B asismodul Analysis V+O 20 

B asismodullineare Algebra V+O 1 5  

Grundlagen der Betriebswirtschaftsleh�e V+O 1 0  

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre V+O 8 
Einführung in die Numerik und Optimierung V+O+P 1 0  

Betriebliches Rechnungswesen V+O 5 

Einführung in die Wirtsch aftsinfonnatik V+O 4 
Einführung in die Stochastik und 

V+O 1 0  Statistische Verfahren 
Wahrscheinlichkeitstheorie mit 

V+O+S 1 0  
St atistischem Praktikum 
Konvexe und Kombin atorische Optimierung V+O 1 0  

Lineare Optimierung V+O 5 

M athematische B achelorvertiefung 3' V+O 

Diskrete Finanzmathematik V+Ü 5 

Wirtschaftswissenschaftliche 
B achelorvertiefung V+O 5 

Wirtsch aftswissenschaftliche 
V+Ü 5 

1 3) 
Wirtschaftswissenschaftliche 

V+O 5 
2 3) 

Wirtschaftswissenschaftliche V+O 5 
3 3) 

Computerorientierte M athematik V+O+P 5 

Informatik und Computerpraktikum4) V+O+P 1 0  

Bürgerliches Recht V+O 8 
Oberfachliche Qualifikation 3) 5 

Abschlussmodul A+S 1 5  

Notendurchschnitt 
Gesamtnote " " , 

ECTS-Note 

Braunschweig, den ........ . 
(Siegel der TU Braunschweig) 

V Vorlesung; P PFektikum, S Seminar, AAbscblussarbeit 
2) Ein ECTS-Leistungspunkt entspricht einem Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden. 

3) Namen des Moduls einsetzen. 

4) Studienleistung 

5) Notenskalen: 

Note 

_4) 

a) Notendurehschnitt (d): Noten gewichtet nach Leistungspunkten, Ang abe mit einer Kommasteile ohne Rundung. 

b) Modulnoten bzw. Gesamtnote: sehr gut ( 1 , 0  < d S 1 ,5), gut (1 ,5  < d S 2,5), befriedigend (2 ,5 < d S 3,5), 

ausreichend (3,5 < d S 4,0). Bei d S 1 , 1 wird als Gesamtnote d as Prädikat "Mit Auszeichnung" vergeben. 

e) ECTS-Notenstufe: A (beste 1 0  %), B (nächste 25 %), C (nächste 30 %), D (nächste 25 %), E (nächste 1 0  %). 
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2b 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 

CARL-FRIEDRICH-GAUß-FAKUL T Ä T 

+) as appropriate 

BACHELOR'S CE RTIFICATE 

MS.lMR.+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

BORN ON ......... .. IN ........ . . 

HAS PASSED THE BACHELOR'S EXAMINATION IN 

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSMATHE MATIK 
(MATHEMATICS IN FINANCE AND INDUSTRY) 

WITH THE OVERALL GRADE OF 

" 
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RECORD OF COURSE AND EXAMINATION RESUL TS 

Modules 

Real Analysis in one variable/several 
variables 
Linear Algebra 

Fundamentals of Business Studies 

Fundamentals of Economics 
Introduction to Numerical Analysis 
and 
Cost Accounting 
Introduction to Business Information 

Introduction to Stochastics and 
Statistical 
ProbabilIty Theory and 
Statistlcal Lab 
Convex and Combinatorial Optimization 

Linear Optlmization 

Mathematlcal Bachelor Specialization 3) 

Discrete Mathematical Finance 
Economic Science Bachelor-8tudy 

Economic Science Bachelor-8tudy 
Focus 1 3) 

Economic Science B achelor-Study 
Focus 2 3) 

Economic Science Bachelor-Study 
Focus 3 31 

Computational Mathematics 

Computer Science and Computer Lab41 

Civil Law 

Interdisciplinary Qualificatlon 31 

Bachelor Thesis 

Average Grade 
Overall Grade 
ECTS Grade 

Braunschweig, ..... 
(Unlverslty Seal) 

1) 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E+P 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E+S 

L+E 

L+E. 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E 

L+E 

' L+E +P 

L+E +P 

L+E 

T+S 

ECTS.Points 2) Grade 

20 

15 

10 

8 
1 0  

5 

4 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 0  - 41 

8 
5 

1 5  

Chair, Board of Examiners 

1) Type of instruction: E exercise,  L lecture, P practical, S seminar, T thesis 
21 1 ECTS credit point corresponds to a total student worldoad of approx. 30 hours. 
31 Insert the name of the module. 
4) Proficiency certificate 
51 Grading scales: 

a) Average grade (d): ECTS-weighed average of the individual grades (without values in brackets). 

b) Module grades and ·overall grade: very good (1,0 < d s 1 ,5), good (1,5 < d S 2,5), s atlsfactory (2,5 < d S 3 ,5) ,  

suflicient (3 ,5 < d S 4,0) .  \/\11th an average grade d S 1 . 1  the overall grade "passed with distlnction" is  assigned. 

c) ECTS Grades: A (best 1 0  %), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 25 %), E (next 1 0  %). 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 

Diploma Supplement 

3a 

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur VerfUgung stellen, die die intemationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, AbschlUsse, Zertifikate, atc.) verbessem. Das Diploma Supplement beschreibt 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten 
Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefOgt werden. Das Diploma Supplement 
sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht 
Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

1. ANGABEN ZUM INHABERIZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname /1.2 Vorname 

Mustermamt Gerd Johannes 
1 .3 Geburtsd atum, Geburtsort, Geburtsland 

23/11/1979, Hamburg, Deutschland 
1.4 Matrikelnummer des/der Studierenden 

2757900 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Bezeichnung des Titels. (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Entfällt 

2.2 Hauptstudienfach für die Qualifikation 

Finanz- und Wirtschafts mathematik 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 

Status (Typ / Trägerschaft I 
Universität! Staatliche Einrichtung 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

Status (Typ / Trägerschaft) 

siehe 2.3 
2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache 

Deutsch 

Datum der Zertifizierung: 
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3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Bachelor-Studium (Undergraduate), 
erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

3 Jahre (inkl. schriftlicher Abschlussarbeit), 180 ECTS Leistungspunkte 
3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 

"Abitur" oder äquivalente Hochschulzugangsberechtigung 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studlenfonn 

Vollzeitstudium 

4.2 Anforderungen des StudiengangslQualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

Seite 2 von 6 

Gegenstand dieses Bachelor-Studiengangs sind alle Bereiche der Finanz- und 
Wirtschaftsmathematik. Alle Studierenden müssen grundlegende Pflichtveranstaltungen in 
der Mathematik, der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der Informatik, 
der Wirtschaftsinformatik sowie im Bürgerlichen Recht absolvieren. Darüber hinaus muss 
eine Abschlussarbeit angefertigt werden. 

Die Absolvent(inn)en 
• sind in der Lage, eine Berufstätigkeit in einem Bereich auszuüben, in dem es um die 

kompetente Anwendung mathematischer Methoden in einem wirtschaftwissenschaftlichen 
Umfeld geht ; 

• besitzen umfassende mathematische- und wirtschaftswissenschaftliche Grundkenntnisse; 
• besitzen weiterführende Kenntnisse in den Bereichen Mathematische Stochastik, 

Mathematische Optimierung und gewählten wirtschaftswissenschaftlichen 
Fachrichtungen, die es ihnen erlauben bis zu einer gewissen Komplexität wirtschaftliche 
Probleme adäquat zu modellieren, quantitativ zu bearbeiten und zu lösen; 

• kennen grundlegende finanzmathematische und finanzwissenschaftliche Fragestellungen 
und Techniken, können damit die Preisbestimmung von Finanzderivaten durchführen und 
Aufgaben des Risikomanagements wahrnehmen. 

• sind mit computerorientierten Methoden der angewandten Mathematik vertraut und 
können in der beruflichen Praxis auftretende Probleme computergestützt lösen; 

analytisch denken, komplexe Zusammenhänge erkennen, vorhandene 
hinterfragen sowie eigene Lä500gsvorschläge 

entwickeln; 
• sind in der Lage, ihre Ergebnisse angemessen darzustellen und zu vermitteln; 
• können erfolgreich in einer Gruppe arbeiten und effizient mit verschiedenen Zielgruppen 

kommunizieren. 

Datum der Zertifizierung: 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
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4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Einzelheiten zu den belegten Kursen und erzielten Noten sowie den Gegenständen der 
mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind im "Prüfungszeugnis" enthalten. Siehe auch 
Thema und Bewertung der Bachelorarbeit. 

4.4 Notensystem und HInweise zur Vergabe von Noten 

Generelles Notensystem: 1 = "Sehr gut", 2= "Gut", 3 = "Befriedigend", 4 = "Ausreichend", 
5 = "Nicht bestanden" 

1,0 ist die beste Note, zum Bestehen der Prüfung ist mindestens die Note 4,0 erforderlich. 

4.5 Gesamtnote 

"Gut (2,3)" 
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5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 

Dieser Abschluss berechtigt zur Aufnahme eines Master-Studiengangs. Evtl. 
Zulassungsregelungen dieser Studiengänge bleiben hiervon unberührt. 

5.2 Beruflicher Status 

entfällt 

6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

entfällt 
6.2 Infonnationsquellen für ergänzende Angaben 

http://www.tu-braunschweig.de 

http://www.tu-braunschweig.de/ ... 

7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diplama Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 

Datum der Zertifizierung: 
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Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
Offizieller Stempel/Siegel 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft Ober den Grad 
der OuaJifikJilJion und den Typ der Institution, die sie vergeben hat. 
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN 
DEUTSCHLAND 1 

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und Ihr institutioneller 
Status 

Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten.2 

• Universitaten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor aUem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist 

- Fachhochschulen konzenlrieren ihre Studienangebote auf ingenieur
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter 
Forschung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten 
Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig 
integrierte und begleitete Praktika in Induslrie, Untemehmen oder 
anderen einschlägigen Einrichtungen einschUeßt. 

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den 
Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und 
andere Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und 
Kommunikation. 

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte 
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von 
Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von 
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und AbschlOsse Im 
Deutschen Hochschulsystem 
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8.2 Studiengänge und -abschlUsse 

In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte Jange" (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister ArtIum führen oder mit einer 
Staatsprufung abschließen. 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die 
Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen 
gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den 
Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen ihrer Lemziele bieten, sowie 'Studiengänge intemational 
kompatibler machen. 

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 

8.3 Anerl<ennung/Akkreditierung von Studiengängen und 
Abschlüssen 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 
Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.' Seit 1999 
existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge 
unter der Aufsicht des Akkredltierungsrates, nach dem alle neu 
eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte 
Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des 
Akkreditierungsrates zu führen: 

Besondere 
Zulassungsregetungen 

UNIVERSITÄTEN 
und diesen 

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologi�he und 
Pildagogische 
Hochschulen) 

(Promotion) 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

KUNST- UND MUSIK
HOCHSCHULEN 

(Promotion teilweise 
möglich] 

StUdiengänge und 
Abschlüsse 

Bachelor (B.A./B.Sc.IB.Eng./LL.B) [1-2 Jahre] 

[3-4 Jahre] Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LLM) 

Diplom & Magister ArtIum (MA) Grad [4-5 Jahre] 

Staatsprüfung [3-6.5 Jahre] 

Besondere 
ZUlassungsregelungen 

Bachelor (B.AJ8.Sc.lB.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahrel 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] Besondere 
Zulassungsregelungen 

Besondere 

Bachelor (B.AJB.F.A./B.Mus.) [1-2 Jahre] 

[3-4 Jahre] MaSler (M.A./M.F.AJM.Mus.) 

Diplom & M.A. Grad, ZertifikaIe, zertifizierte PrOfungen 
[4,5 Jahre) 

Integriertellange (einolur1go) Studiengänge 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Erster Abschluss 
Zweiter Abschluss 
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8.4 Organisation und SlnIktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschuitypen und mit Phasen der ErwerbstätIgkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berutsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben. 
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schrillliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Enichtung einer Stiftung zur AkkrediUerung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden." 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Alts (BA), Bachelor of Science (B.Sc.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of 
Fine Alts (B.F A) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 

8.4.2 Master 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen .stärker 
anwendungsorientiert" und "stärker forschungsorientiert" zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen filr jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Enichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen In Deutschland akkreditiert werden.' 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Alts (MA), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Alts 
(M.F A) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge, sowie solche, die inhaltlich nicht auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen können andere 
Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 

8.4.3 Integrierte "lange" einstufIge Studiengänge: 
Diplom, Magister Artium, StaatsprUfu'1g 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (DIplom
abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfächem oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium. d.h. zum fortgeschrittenen Studium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schrilllichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schrillliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen geRen für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit an UniversitSten beträgt bel integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 
Jahre (Slaatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel 
der Magister Artium (MA). In den Sozialwissenschaften variiert die 
Praxis je nach Tradition der jeweißgen Hochschule. Juristische. 
medizinische, pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen 

ab. 
Die drei QuaHfikationen 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. 
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich filr die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der 
individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss 
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte 
Abschlussprüfungen filr spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 

8.5 Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind prornolionsberechtigL Formale Voraussetzung 
fOr die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer 
Abschluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder 
eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur PromoUon zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
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regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 
Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass 
das PromotIonsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 

8.6 Benotungsskala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben werden): .Sehr gur (1), .Gur (2), .Befriedigend" (3), 
"Ausreichend" (4), .Nicht ausreichend" (5). Zum Bestehen ist 
mindestens die Note "Ausreichend" (4) notwendig. Die Bezeichnung für 
die Noten kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECT5-
Benorungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nächsten 25%), C (die nächsten 30%), 0 (die nächsten 25%) und E (die 
nächsten 10%) arbeitet. 

8.7 Hochschulzugang 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten F ächem. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 

8.8 Informationsquellen in dar Bundesrepublik 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der KuRusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Lennestr. 6, 0-53113 
Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 

- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche 
NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org . 

- "Dokumentations- und Bildungsinformationsdiensr als deutscher 
Partner im EURYDICE-Netz. für Informationen zum Bildungswesen in 
Deutschland (www.kmk.org/dokulbildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydlce@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, 0-53175 Bonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)2281887-0; www.hrk.de; E-Mail: 
sekr@hrk.de . 

- "Hochschulkompass" der Hochschulrektorenkonferenz, enthält 
umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen ete. 

1 
Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Dlploma 

Supplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 
2 

Berutsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen 
Bundesländem. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit 
mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen 
Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche 
Berutsakademien bieten Bachelorsrudiengänge an, deren Abschlüsse 
einem Bachelorgrad einer Hochschule. gleichgestellt werden können, 
wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert 

sind. 
3 . 

Ländergemeinsame Struktur./Orgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG ffir die 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 

4 
.Gesetz zur Enichtung einer Stiftung ,Stiftung zur Akkreditierung �on 
Studiengängen in Deutschland'", In Kraft getreten am 26.02.05, GV. 
IIIRW. 2DQ5. Nr. 5. S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der 
Länder zur Stiftung In 
Deutschland" (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

5 
16.12.2004). 

Siehe Fußnote Nr. 4. 

6 Siehe Fußnote Nr. 4. 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 

Diploma Supplement 

3b 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the intemational 'transparency' and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is 
appended. It should be free from any value jUdgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 

1. HOLDER OFTHE QUALIFICATION 

1 .1 Famlly Name /1 .2 First Name 

Mustermann, Gerd Johannes 
1 .3 Date, Place, Country of Birth 

23/11/1979, Hamburg, Germany 
1 .4 Student 10 Number or Code 

2757900 

2. QUALIFICATION 

2.1 Naine of Qualificatlon (fun, abbreviated; in original language) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Title Conferred (fun, abbreviated; in original language) 

Not applicable 

2.2 Main Field(s) of Study 

Mathematics in Finance and Industry 

2.3 Institution Awardlng the Qualification (in original language) 

Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 

Status (Type I Control) 

UniversityiState institution 

2.4 Institution Adminlsterlng Studies (in original language) 

(same) 

ilype+eontrol} 
(same) 

2.5 Language(s) of Instruction/Examlnation 

German 

Certification Date: 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Undergraduate, by research with thesis 
3.2 Official Length of Programme 

3 years (180 ECTS credits) 
3.3 Access Requlrements 

2 of6 

"Abitur" (German entrance qualification for university education) or equivalent 

4. CONTENTS AND RESUL TS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-time 
4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 

Subject of this course of study are all the aspects of mathematics in finance, economics 
and industry. All students are required to attend fundamental classes of mathematics, 
especially applied mathematics, business administration, economics, computer science, 
information management and civil law. In addition, their studies will be concluded with a 
thesis. 

The Graduates 
• are capable of taking up occupations demanding the competent application of 

mathematical methodology in the fields of business and economics. 
• have a thorough knowledge of the basics in mathematics, economics and industry. 
• have advanced knowledge in the fields of Mathematical Statistics and Probability 

Theory, Mathematical Optimization and selected fields of economics and business 
administration. They are able to assess and solve economical problems with a certain 
degree of complexity. 

• possess basic techniques and methods in the area of mathematical finance, with 
which they are able to price financial derivatives and account for risk management. 

• are familiar with computer orientated methods of applied mathematics and are able to 
implement such methods in solving occupational problems. 

• are capable of analytical thinking, identifying complex connections, assessing existing 
solutions to problems and developing new solutions of their own 

• are capable of adequately presenting their results 
• may successfully work in teams and efficiently communicate with different target 

groups 

4.3 Programme Details . 

See (ECTS) Transcript for list of courses and grades; and "Prüfungszeugnis" (Final 
Examination Certificate) for subjects assessed in final examinations (written and oral); and 
topic of thesis, including grading 

Certification Date: 
Chairman Examination Committee 
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4.4 Gradlng Scheme 

General grading scheme: 1 = "Very Good", 2 = "Good", 3 = "Satisfactory", 4= "Sufficient", 
5 = "FaiI" 

1,0 is the highest grade, the minimum passing grade is 4,0. 
4.5 Overall Classiflcation (in origin allanguage) 

"Gut (2,3)" 

Certification Date: 

Seite 18 von 29 
Chairman Examination Committee 

Diploms Supplement Page 



4 of6 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 

Access to graduate programmes in accordance with further admission regulations. 

5.2 Professional Status 

Not applicable 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

Not applicable 

6.2 Further Information Sources 

www.tu-braunschweig.de 

www.tu-braunschweig.de/ . . .  

7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date1 
Prüfungszeugnis vom [Date] 
Transcript of Records vom [Date1 

Certification Date: 

(Official Stamp/Seal) 

8. NATIONAL HIGH ER EDUCATION SYSTEM 

Chairman Examination Commitlee 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type cf higher education that awarded it. 
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8. INFORMAnON ON THE GERMA N HIGHER EOUCA nON 
SYSTEM' 

8.1 Types of Institution. and InstltutlonaJ Status 

Higher educalion (HE) studles in Gennany are offered aJ three types of 
Higher Educalion InsUtutions (HEl). Z 

- UniversitSten (Unlversitles) Indudlng varlous speciallzed Institutions, 
offer lIIe whole range of academic dlscipllnes. In the German tradition, 
universities focus In particular on basic res&arch so lIIat advanced 
stages of study have mainly theoretlcal orientalion and research
oriented components. 

- Fachhochschulen (Universitles of Applled Sciences) concentrate llleir 
study programmes in engineering end oIher technlcal dlsciplines, 
business-related studles, soda! worl<, and design areas. The common 
mission of appHed research and development implies a distinct 
appUcaUon-oriented foeus and professional charecter of studIes, Which 
include integrated and supervlsed work assignments in industry, 
enterprises or olller relevant institutIons. 

• Kunst- und Musikhochschulen (Universities of ArtIMusic) offer studles 
for amslle careers In fine arts , performing arts and music; in such ftelds 
as directing, production, writing in thealre, film , end olller media; and In 
a varlety of design areas, architecture, media and communication. 

Higher Educetion Institutions are elther Slate or stl!te-recognized 
instItutIons. In their operations, induding lIIe organlZlltion of studies and 
11111 designation and award of degrees, they are both subject to hlgher 
education legislalion. 

Table 1: Institution •• Programmes and Degrae. In German 
Hlgher Educatlon 

Bachelor (B.AJB.Sc.JB.Eng.ILL.B) 

8.2 Typ .. of Program mes and Oegrees Awarded 

50f 6 

Studles In all threll types of Institutlons have traditionally been offered in 
integrated 'ong" (one-tier) programmes leadlng to Dip/o� or Magister 
Atlium degrees or completed by a StaalsprDfung (Stete Examinstion). 

Wilhln the framework of' Ihe Bologna-Process one-tier study 
programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1998, a scheme of IIrst- and second-Ievel degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered 
paraDeI to or Instead of integrated "Iong" programmes. These 
programmes are designed to provlde eniarged variety end tlexibillty to 
students in plenning end pursuing educetional objectives, they also 
enhance international compatiblRty of studles. 

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respecllvely. Table 1 provfdes 
a synoptic summary. 

8.3 ApprovaUAeeredltation of Progra_ and Degr ... 

To ensure quaUty and comparabiUty of qualificaUons, the organizatlon of 
studies and general degree requirements have to conform to principles 
and regulations establlshed by lIIe Standlng Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affalrs of lIIe Lilnder In lIIe F ederal Repubfic 
of Germany (KMK).' In 1999, a system of accreditation for programmes 
of study has become operational under lIIe controI of an Accredltation 
Council at national level. All new programmes have to be accredfted 
under this sehern.; afler a successful accreditation lIIey receive the 
quality-label of lIIe Accreditation Council." . 

Transfer Procedures 

11-2yeanl 
UNIVERSITIES 
(UnlvetSitsten) & 
SPECIAUSED 
INSTITUTIONS 

of university standing 
(Theologische und 

Plldagogische 
Hochschulen) 

[Doctorate) 

13-4 years) Master (M.A.JM.Sc.JM.Eng./LLM) 

Doctorate 

UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES 

(UAS) 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC 

(Kunst-l 
Musikhochschulen) 

[Some Doctorate) 

Progrsmm_sI 
Degre •• 

O/piom & M� Attfum (N.A.) degreosl4-5 yelrs) 

Staafsptilflmg (SIal' Examlnatlon) 13-6.5 yeors) 

Bachelor (B.A.IB.Sc.JB.Eng./LLB) 11-2 years) 

[3-4 years) Master (M.AJM.Sc./M.Eng./LLM) 

O/piom (FH) deg ... (4 y •• rsJ 
Transfer Procedures 

Transfer Procedures 

_(8.A./B.F.A./8.MuL) 

[3-4 yearsl Master (M.A.JM.F.AJM.Mus.) 

O/piom & M.A <legre ... Certlflcates, certIfled examinaUons 
(4.5years) 

Integrated/lang (One-Tier) Programmes 

(14yeara) 

Transfer Procedures 

First degree 
Second degree 
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8.4 Organization and Structura of Studies 

The following programmes apply to all three types of institutions. 
Bachelor's and Master's study courses may be studied conseeutively, at 
various higher education institutions, at different types of higher 
educaüon institutions and with phases of professional werk between the 
first and the second qualification. The organization of the study 
programmes makes use of modular campanents and al the European 
Credlt Transler and Accumulation System (ECTS) with 30 aedits 
carresponding ta one semester. 

8.4.1 Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay the academic loundations, 
provlde methodological skills and lead to qualificatlons related to the 
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years. 
The Bachelor degree programme indudes a thesis requiremenl Study 
courses leading to the Bachelor degree must be accrediled according to 
the Law . establishing a Foundation lor the Accreditation of Sludy 
Programmes in Germany.s 
Firsl degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor 01 Arts (BA), 
Bachelor 01 Science (B.Sc.), Bachelor 01 Engineering (B.Eng.), Bachelor 
01 Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Alts (B.F .A.) or Bachelor 01 Music 
(B.Mus.). 

8.8.2 Master 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 
programmes musl be differentiated by the profile types "more practice
oriented" and "more research-oriented". Higher Education Institutions 
define the profile 01 each Master study programme. 
The Master degree sludy programme indudes a thesis requirement. 
Study programmes leading to the Master degree must be accredited 
according to the Law establishing a Foundation lor Ihe Accreditation 01 
Study Programmes in Germany.· 
Second degree programmes (Master) lead \0 Master of Arts (MA), 
Master 01 Science (M.Sc.), Master af Engineering (M.Eng.), Master 01 
Laws (L.L.M), Master 01 Fine Arts (M.F A) or Master 01 Music (M.Mus.). 
Master study programmes, which are designed lor continuing education 
or whlch do not build on the preceding Bachelor study programmes in 
terms 01 their content, may carry other designations (e.g. MBA). 

8.8.;1 Integrated "Long" Programmes (One·Tier): 
D/p/om degraes, Magister Alt/um, StaatspriJfung 

An integrated study programme is either mono-dlsciplinary (Diplom 
degrees, most programmes completed by a staatsprüfung) or comprises 
a combination 01 either \Wo major or one major and \Wo minor fields 
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) loeuses on broad 
orientaUons and foundations 01 the field(s) of study. An Intermediate 
Examination (Diplom-VorpriJfung lor Diplom degrees; ZwischenpriJfung 
or aedit requirements lor the Magister Artium) is prerequlsite to enter 
the second stage 01 advanced studies and speclalizations. Degree 
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) 
and comprehensive final written and oral examinations. Similar 
regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level 01 
qualification is equivalent \0 the Master level. 

- Integrated studies at UniversitSten (U) last 4 to 5 years (Diplom 
degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (StaatsprOfung). The Diplom 
degree ;s awarded In engineering dlscipllnes, the natural sciences as 
weil as economics and business. In the humanities, the corresponding 
degree is usually the Magister Artium (MA). In the social sciences, the 
practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing 
for the legal, medical, pharmaceutical and tesching professions are 
completed by a Staatsprüfung. 

Artium and StaatspriJfung) are 
academically equivalent. They qualify to apply for 
studles. Further prerequisites for admission may be delined by the 
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universitles 01 Applled 
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While 
the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualilied graduates 
may apply for admission to doC\aral studies at doC\orate-granting 
institutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities 01 ArtIMusic 
etc.) are more diverse in their orgsnization, depending on the field and 
individual objectives. In addition to DiplomlMagister degrees, the 
integrated study programme awards indude CerUficates and cerUfied 
examinaUons lor specialized areas and professional purposes. 

8.9 Doclorate 

Universities as weil as spedalized Institutions 01 universlty standlng and 
some Universities of ArtIMusic are doctorate-granting Institutions. 
Formal prerequisite for admission to doC\oral werk is a qualified Master 
(UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a StaatspriJfung, or a loreign 
equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 
degree may aiso be admitted to doctoral studies without acquisition of a 
further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The 
universities .respectively the doC\orate-granting institutions regulate enlry 
to a doetorate as weil as the structure of the procedure 10 determine 
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aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation 
research projeet by a prolessor as a supelVisor. 
8.10 Grading Scheme 

The grading scheme in Germany usually comprises live levels (with 
numerical equivalents; intermediate grades may be given): ·Sehr Gur 
( 1 )  = Very Good; "Gur' (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfaclory; 
"Ausreichend' (4) = SUfficient; "Nicht ausreichencf' (5) = Non
SufficientIFail. The minimum passing grade is "Ausreichend' (4). Verbal 
designations 01 grades may vary in some cases and lor doctoral 
degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, 
which operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 
%), D (next 25 %), and E (next 10 %). 

8.1 1 Acee55 10 Hlgher Edueatlon 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitut) after 12 to 13 years 01 schooling allows lor 
admission \0 an higher educational studies. Specialized variants 
(Fachgebundende Hochschulreife) allow lor admission to partieular 
disciplines. Access 10 Fachhochschulen (UAS) is also possible with a 
Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years 01 
schooling. Admission to Universities of ArtIMusic may be based on other 
or require additional evidence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in cerlain cases apply additional 
admission procedures. 

8.12 National Sourcas of Information 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers 
01 Education and Cultural Affairs of the Ulnder in the Federal Republic 
01 Gerrnany); Lennestrasse 6, 0-53113 Bonn; Fax: +49(0)228/501-
229; Phone: +49(0)228/501-0 

- Centrai Office lor Foreign Education (ZaB) as German NARIC; 
www.kmk.org; E-MaU: zab@kmk.org 

- "Documentation and Educational lnlormation Service" as German 
EURYDICE-Unit, provlding the national dossier on the education 
system (www.kmk.org/dokulbildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydlce@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [Gerrnan Rectors' Conference); 
Ahrstrasse 39, 0-53175 Bonn; Fax: +49(0)228/887-1 10; Phone: 
+49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 

- "Higher Education Compass" of the German Reetors' Conference 
leatures comprehensive inlormation on institutions, programmes of 
study, etc. 

1 
The information covers only aspects directly relevant to purposes 01 
the Dlploma Supplement. All information as 01 1 July 2005. 

2 
Berufsakademien are not considered as Higher Education 
Institutions, they only exist in some cf the Lander. They offer 
educational programmes in dose cooperation with private companies. 
Students receive a lormal degree and carry out an apprenticeship at 
the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which 
are recognized as an academic degree il they are accredited by a 
German accreditation agency. 

3 
Common struC\ural gu;delines 01 the Lander as set out in Artide 9 
Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) lor the 
accreditation 01 Bachelor's and Master's study courses (Resolution 01 
the Standing Conlerence of the Ministers of EducaUon and Cultural 
Affairs 01 the Ulnder in the Federsi RepubUc of Gerrnany of 1 0.10. 
2003, as amended on 21.4.2005). 

lor the Accreditation of 
Study Programmes in Germany'", as fiori1 
26.2,2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the 
Dedaration 01 the Ulntier to the Foundation "Foundation: Foundalfon 
lor the Accreditation of Study Programmes in Germany" (Resolution of 
the Standing Conference of the Ministers 01 Education and Cultural 
Affairs of the Ulnder in the Federal RepubHc 01 Germany of 
16.12.2004. 

5 
See note No. 4. 

6 
See note No. 4. 
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4 
Liste der Mod u le ,  Qual ifikationsziele, Leistu ngspun kte , Art u nd U mfang 
der Studien- u n d  P rüfu ngsleistu ngen 

Modulü bersicht Bachelor 

In den folgenden Tabellen bedeutet beispielsweise K1 80 eine benotete 180-mi nütige Klausur. Durch K 
bzw. M wird eine Klausur bzw. eine mündliche 'Prüfung bezeichnet: Mündliche Prüfungen sollen 
mindestens 30 Minuten,  in  der Regel nicht mehr als 45 Minuten dauern. Die Abkürzung LN bedeutet 
ein Leistungsnachweis für eine Studienleistung. In diesem Zusammenhang steht H für regelmäßige 
Hausausgaben. Ein Lei stungsnachweis kann benotet oder unbenotet bewertet sein und beliebig oft 
wiederholt werden. Eine PrOfungsleistung wird mit PL abgekürzt und ist stets benotet. 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen können mit einer Vorleistung, z.B. in Form von Hausauf
gaben, verbunden sein.  

A Grundlagen 

Mod.-Nr. 
MAT-
STD-l 1 

MAT-
STD-1 0 

WN-STD-
01 

WN-
WlWi-03 

Moduln ame 
Basismodul Analysis 

Das Modul besteht aus den Lehrveranst altungen f.n alysis 1 und 
An alysis 2. 
Kennenlemen und Verstehen des axiomatischen Aufbaus der Mathematik und der 
Bedeutung logisch m athematischer und deduktiver Argumentation Fähigkeit zur 
Benutzung form aler Prozesse in mathematischen Beweisen Erkennen der 
Bedeutung von Voraussetzungen in mathematischen Sätzen: Lokalisierung der 
Voraussetzungen innerhalb der Beweise und mögliche Konsequenzen bei Fortfall 
von Voraussetzungen Kennenlemen des Zusammenspiels von An alysis und 
Linearer durch 
Basismodul Lineare Algebra 

Das Modul besteht aus den Lehrveranst altungen Lineare Algebr a 1 und Lineare 
Algebra 2. 
Kennenlemen und Verstehen des axiomatischen Aufbaus der M athematik und der 
Bedeutung logisch m athematischer und deduktiver Argumentation Fähigkeit zur 
Benutzung form aler Prozesse in mathematischen Beweisen Erkennen der 
Bedeutung von Voraussetzungen in mathematischen Sätzen: Lokalisierung der 
Voraussetzungen innerhalb der Beweise und mögliche Konsequenzen bei Fortfall 
von Voraussetzungen Kennenlemen des Zusammenspiels von An alysis und 
Linearer durch 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Allgemeinen 
Betriebswirtsch aftslehre und des M arketings. Sie können die unterschiedlichen 
betrieblichen Untemehmensfunktionen voneinander abgrenzen und beschreiben. 
Die Studierenden haben darüber hin aus die Fähigkeit erworben, die 

Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Fin anzwirtschaft und 
der Produktionswirtschaft sowie der Logistik. Sie können die Vorteilhaftigkeit von 
Investitionsprojekten mit Hilfe finanzwirtschaftlicher Verfahren beurteilen und 
besitzen grundlegende Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes von 
Fin anzierungsinstrumenten. Die Studierenden verfügen femer Ober ein Verständnis 
rur die Modellierung und Bewertung von Produktions- und Logistiksystemen und 

des 
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 

Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis von der Funktionsweise 
von Märkten .  Sie kennen den empirisch-statistischen Hintergrund 
gesamtwirtschaftlicher Größen wie BIP, Infl ation, Arbeitslosigkeit und 
Zahlungsbilanz und können die Wirtschaftspolitik in Deutschland vor dem 

volkswirtschaftlicher Theorien beschreiben und bewerten. 

Seite 22 von 29 

LP 

An alysis 1 
H/KIM (LN) 

An alysis 2 
20 H/KIM (LN) 

KIM (PL) 

Lineare Algebra 1 
H/KIM (LN) 

Lineare Algebra 2 
1 5  H/KIM (LN) 

KlM (PL) 

8 K120 (PL) 

Anlage 

(Ziele) Prüfung 

Alaebra Anwendunaen 

Algebra Anwendungen 

-- --~-----

DetrieDswrnscnarurcne ,~w .. ,w, wwv der Perspektive des Mer1<etings zu~trachteo. ·~ ··--w-----~~1PL) 

Grundlaaen ooerativen Produktionsmanaaements. 

Hinterorund 



MAT- Einführung in die Numerik und Optimierung 
STD-1 9 

Das Modul besteht aus den Lehrver anstaltungen Einführung in die Numerik und Einführung in die 
Einführung in die Optimierung. Numerik 
Die Studierenden kennen einfache Methoden für die Approximation von Funktionen 
und Integra len, kennen Methoden zur Lösung (nicht-)linearer G leichungen, sind mit HIKIM (PL) 
für die Numerik relevanter Software vertraut und kennen Methoden zur Lösung 
(nicht-) line arer G leichungen und zur Approximation von Funktionen und Integra len. 
Die Studierenden wissen um die Bedeutung und Grundlagen der Fehleranalyse 

1 0  und haben die F ähigkei t, Grundprinzipien der Implementation numerischer Einführung in die 
Algorithmen anzuwenden. Optimierung 
Die Studierende n  besitzen die Fähigkeit zu mathematischer Modellierung im 
Rahmen linearer Optimierungsprobleme verstehen die zugrunde liegenden H/KIM (PL) 
Theorien, insbesondere der AJtemativsätze und der Dualität, verstehen den 
primalen und revidierten Simplexalgorithmus, besitzen die Fähigkeit zur direkten 
Implementation und Anwendung der behandelten Optimierungsalgorithmen und 
können die Komplexi tä t von Optimierungsa lgorithmen ana lysieren. 

Betriebliches Rechnungswesen 
ACuU-04 

N ach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden ein grundlegendes 
Verständnis der Aufgaben und Methoden des industriellen Rechnungswesens. Dies 5 K120 (PL) 
betrifft die Bereiche Externes Rechnungswesen (Finanzbuchhaitung und 
J ahresabschluss) und In ternes Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) 

1/lNV-W1I- Einführung in die WIrtschaftsinformatik 
02 

Die Studierenden lernen in diesem Modul Modellierungswerkzeuge für betriebliche 
Abläufe kennen und werden zu einer integrierten Betrachtungsweise der Abläufe 
hingeführt. Sie können Prozess-, Funktions- und Datenmodellierung unterscheiden 4 K90 (PL) 
und sind mi t den Modellierungswerkzeugen vertraut. Die Studierenden 
sind in der L age, betriebliche Abläufe abzubilden und über die drei Ebenen des 
F achkonzeptes, des Datenverarbeitungskonzeptes und der Implementierung 

zu betrachten. 

B Instrumente der Wirtschaftswissenschaften 

Mod.-Nr. Moduln ame LP 
WIrtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung 

W1WI-04 Volkswirtschaftslehre) folgende PL 
sind möglich: 

Das Modul Man agerial Economics schlägt die Brücke zwischen der Mikroökonomik 
5 

K1 20 
und den Entscheidungsproblemen von und in Unternehmen. Die Studierenden sind oder M30 
fähig, komplexe m arktrelevante Entscheidungen wie Preisgesta ltung, oder schriftl. 
Produktgesta ltung, Werbung und stra tegisches Verhalten gegenüber den Ausarbeitung 
Konkurrenten ökonomischer zu treffen. 

I/lNV-AIP- WIrtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung Produktion 
01  u n d  Logistik) 

Die Studierenden besitzen ein grund legendes Verständnis 
Mit Hilfa!ler .erlernten 5 K120 (PL) 

quanti ta tiven und qualitativen Methoden ist es ihnen möglich industrielle 
Fragestellungen zu modellieren und zu lösen. Die Studierenden verfügen femer 
über ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten Instrumente wie Simulation, 

und betriebliche 
1/lNV- Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung Marketing) 
W1WI-01 

In diesem Modul erwerben die Studierenden die Fähigkeit, ihre grundlegenden 
M arketing-Kenntnisse auf die Spezi a lprobleme des Investitionsgütermarketing, des 
In ternet-Marketing und des marktorientierten Electronic Commerce anzuwenden 

5 K1 20 (PL) 
und zu erweitern. Sie können nach Besuch des Moduls u.a. die M arketing-Situation 
eines Investitionsgüterherstellers an a lysieren sowie ein Marketing-Konzept 
entwickeln. D arüber hin aus vermögen es die Studierenden, die Besonderheiten des 
M arketing im E-Commerce zu erkennen und eine Konzeption des Internet-

zu skizzieren. 
1/lNV- WIrtschaftswissenschaftlIche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung folgende PL 
ACuU-05 Untemehmensrechnung) sind möglich: 

K1 20 
Die Studierenden können den oblig atorischen J ahres abschluss bestehend aus 5 oder 2xK60 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auswerten und gesta lten. Ferner sind sie oder M30 
in der Lage, eine en tsctieidungsorientierte Kostenarten-, Kostenstellen- und oder schriftl. 

auf B asis von Plan-, Ist- und Solldaten für mehrdimensiona le 
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Fragestellungen standardisiert und fallbezogen zu konzipieren, durchzuführen und 
zu an alysieren. Dadurch sind sie befähigt, betriebswirtschaftliche Entscheidungen 

zu treffen. 
'I/INIJ-UF- WirtschaftswissenschaftlIche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung Organisation 
01 und Personal) 

Die Studierenden sind n ach Abschluss dieses Moduls in der Lage, die wichtigsten 
person a lwirtschaftiichen Instrumente im Entscheidungs- und H andlungsfeld 
anzuwenden. Ihnen werden relevante verhaltenswissenschaftiiche Ansätze und 

5 K120 (PL) 

Theorien der Persona lführung vermittelt, die der Förderung der Sozialkompetenzen 
dienen. Sie können verhaltenswissenschaftiiche Prozesse in der Organisation 

und die erworbenen Kenntnisse umsetzen 
'I/INIJ-STD- Wirtschaftsinformatik Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung Decision Support) 
1 2  

Die Studierenden erl angen ein grundsätzliches Verständnis zweier komplementärer 
Par adigmen der betrieblichen Informationsverarbeitung. Sie lemen die 
trans aktionsorientierte Informationsverarbeitung in ERP-Systemen kennen und 
werden zu deren Bedeutung für die betriebliche und überbetriebliche 
Aufgabenintegration hingeführt. Die Studierenden verstehen die Rolle der 5 2xK60 (PL) 
Inform ationsintegration 
für Koordin ations-, Kooperations, und Kommunikations aufg aben im Betrieb. 
Die Studierenden lemen die an alyseorientierte Informationsverarbeitung kennen 
und werden zu deren Bedeutung bei der M an agementunterstützung hingeführt. Sie 
erl angen ein umfassendes Verständnis von Aufbau, Konzeption und Anwendung 

Datenb anken. 
'I/INIJ-WlI- Wirtschaftsinformatik Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung 
07 Informationsmanagement) 

Die Studierenden sind n ach diesem Modul mit den Grundlagen und den 
K60 (PL) 
und 

klassischen Geschäftsmodellen des E-Commerce vertraut. Sie lemen technische 5 
Projekt-

Voraussetzungen und M arktstrukturen des E-Commerce ebenso kennen, wie die 
grundlegenden Prozessabläufe im E-Commerce. Die Studierenden sind in der 

leistung (PL) 

L age, Geschäftsmodelle im Bereich E-Commerce zu konzipieren und technisch als 
auch betriebswirtschaftiich umzusetzen. 

C Allgemeine I nstr umente fü r finanz- und wirtschaftsm athematische F ragestellun gen 

Mod.-Nr. 
MAT-STD-
20 

MAT-STD-
28 

MAT-STD-
21  

Moduln ame 
Einführung Stochastik und Statistische Verfahren 

Das Modul besteht aus den Lehrveranstaltungen Einführung Stochastik und 
Statistische Verfahren. 
Die Studierenden beherrschen wesentliche diskrete stochastische Modelle. Sie 
kennen Kenngrößen von Zuf allsvariablen und könne diese berechnen. Sie den 
stochastischen Un abhängigkeitsbegriff und elementare bedingte 
Wahrscheinlichkeiten sowie grundlegende Versionen des Gesetzes der großen 
Z ahlen und des zentralen Grenzwertsatzes. 
Die Studierenden kennen die grundlegenden test- und schätztheoretischen 
Konzepte. Sie können line are Regressionsmodelle und a llgemeinere lineare 
Modelle aufstellen und in diesen Schätz- und Testverfahren durchführen. Sie 
beherrschen Anp assungstests und R angtests sowie die logistische Regression und 

.. • 

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Praktikum 
Das Modul besteht aus den Lehrveranstaltungen Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Statistik Praktikum. 
Die Studierenden kennen weiterführende Konzeptionen der M athematischen 
Stochastik. Sie können mit allgemeinen Integralen m aßtheoretisch b asiert 
umgehen und beherrschen zugehörige Konvergenz- und Vertauschungssätze. Sie 
beherrschen die un abhängige Kopplung von Experimenten und wichtige Resultate 
und Methoden in Lp-Räumen.  Sie können mit charakteristischen Funktionen 
umgehen und kennen Konvergenzbegriffe für Zufallsvariablen einseh!. der 
schwachen Konvergenz und können diese Konzepte einsetzen. 
Sie können bekannte und aus der Literatur aufzuarbeitende Standardmodelle auf 

Probleme anwenden und ihre 
Konvexe und Kombinatorische Optimierung 

Die Studierenden besitzen die Fähigkeit zur m athematischen Modellierung im 
R ahmen konvexer und diskreter, insbesondere kombin atorischer 
Optimierungsprobleme, verstehen die zugrunde liegende Theorie, insbesondere 
über S attelpunkte und Kuhn-Tucker-Punkte, kennen algorithmische 
Lösungsansätze, besitzen die Fähigkeit zur Implementation und Anwendung der 
behandelten Optimierungsprobleme und können die Anwendb arkeit und 

von und beurteilen. 
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MAT-STD- Lineare O ptimierung 
23 

Die Studierenden sind fähig, komplexe hochdimension ale lineare 
Optimierungsprobleme zu modellieren und verstehen die Darstellungstheorie von 

5 H/KIM (Pl) Polyedern sowie die parametrische lineare Optimierung. Sie kennen alle 
relevanten lösungsmethoden (Simplexmethode, Ellipsoidmethode und innere 
Punkte Methode), können deren Komplexität, Vorteile und N achteile beurteilen und 
kennen entsprechende sowohl effektive als auch numerisch stabile 

MAT-STO- Mathematische Bachelorvertiefung 
82 

Die Studierenden können in einem gewählten Bereich der M athematik, 5 H/KIM (Pl) 
vorzugsweise aus der Angewandten M athematik, mit fortgeschrittenen Methoden 

Wahlweise kann dieses Modul auch im Bereich 0 werden. 
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o I nstrumente des Financial E ngineerings 

Mod.-Nr. Modulname LP 
MAT-STD- Diskrete Finanzmathematik 
29 

Die Studierenden erlernen die Grundl agen eines praxisnahen 
Anwendungsgebietes. Sie kennen Modellierungen und Problemstellungen im 
Bereich der Finanzderivate. Sie sind in der L age, die Zusammenhänge zwischen 
Optionspreisbestimmung und M arting altheorie zu erklären. Sie können Optionen in 

5 H/KIM (PL) 

Mehr-Perioden-Modellen mit endlichem Zustandsraum bewerten. Sie kennen den 
Zusammenhang zwischen Derivaten des Amerikanischen Typs und der Theorie 
des 

WN-FIWI- WIrtschaftswissenschaftlIche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung 
03 Finanzwirtschaft) 

Die Studierenden besitzen ein fundiertes Verständnis der Fin anzierungs- und 
5 

K1 20 (PL) 
Investitionstheorie. Mit Hilfe der erlemten Methoden und Modellen ist es ihnen oder M30 (PL) 
mög lich, finanzwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und in der Praxis 
umzusetzen. Sie besitzen die Fähigkeit, Investitionsprojekte zu bewerten und 

zu beurteilen. 
MAT-STD- Mathematische Bachelorvertiefung (Financial Engineering) 
31 

Die Studierenden können in einem gewählten Bereich der M athematik, 
5 H/KIM (PL) 

vorzugsweise mit deutlichem fin anzmathematischem Bezug, mit fortgeschrittenen 
Methoden umgehen. Wahlweise kann dieses Modul auch im Bereich C belegt 
werden. 
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E Informatik und co mputerorientierte Methoden 

Mod.-Nr. Modulname LP 
MAT-STD- Computerorientierte Mathematik 
79 H/KIM (PL) 

Die Studierenden kennen die algorithmische Denkweise und verstehen Rekursion 
und Iteration. Sie besitzen die Fähigkeit zur Analyse der Komplexität 

5 grundlegender Algorithmen und sind in der L age, Programmcodes in Verbindung 
mit m athematischen Anwendungen zu schreiben. Sie beherrschen allgemeine 
Methoden des effektiven Programmentwurfs und besitzen die Fähigkeit zur 

und der behandelten 
MAT-5TD- Informatik und Computerpraktikum 
22 

D as Modul setzt sich aus den Lehrveranstaltungen Algorithmen und Programme 
und Computerpraktikum zusammen. Algorithmen 
Die Absolventen dieses Moduls kennen die grundlegenden Algorithmen und und Programme 
Datenstrukturen der Informatik. Sie sind in der Lage, für ein gegebenes Problem 
eine algorithmische Lösung zu formulieren und algorithmische Lösungen in ihrer HIKIM (LN) 
Leistungsfähigkeit einzuschätzen" 

1 0  
Sie sind fähig Programmcodes speziell in Verbindung mit m athematischen 
Anwendungen zu schreiben. Sie beherrschen allgemeine Methoden des effektiven Computer-
Programmentwurfs. Sie besitzen die Fähigkeit die behandelten Algorithmen in der praktikum 
Programmiersprache .C" oder mit Hilfe eines m athematischen Stand ardtools wie 
.MATLAB" zu implemen tieren und anschließend anzuwenden. H/KIM (LN) 
Die Studierenden er1emen Team arbeit, Zeitm anagement, Planung und Umsetzung 
von Softwareprojekten, Selbstständiges Programmieren sowie das Einbinden, 
Verwenden und Verstehen von vorhandener Software. 

F Ergänzun g  und Professio nalisie rung 

Mod.-Nr. Modulname LP 
MAT- Uberfachllche Qualifikationen Bachelor Finanz- und WIrtschaftsmathematIk Die 
STD-30 Prüfungsmoda 

Die Studi(:!renden wählen In der Regel Angebote im Gesamtumfang von 5 LP aus litäten richten 
dem Poolmodell. Möglich sind auch Tutorien und Praktika bei Wirtschafts- und sich nach der 
Industrieuntemehmen. 5 jeweiligen 

Prüfungsordn 
ung des 
anbietenden 
F aches. (LN) 

IJINIJ-RW- Bürgerliches Recht 
01 

Die Studenten verstehen die Grundprinzipien einer Zivilrechtsordnung und ihre 8 K1 80 (PL) 
Bedeutung für ein wettbew'erblich-m arktwirtschaftliches System. Sie lösen einfache 
jUristische Zivilrechtsfälle und werden zur Vertragsgestaltung und Einschätzung von 

G 
Mod.-Nr. Moduln ame (Ziele) LP Prüfung 

MAT-STD- AbschlussmoduJ 
27 Schriftliche 

D as Modul b esteht aus der Bachelor arbeit und einem m athem atischen Semin ar. Aus arbeitung 
In der B achelorarbeit werden die Studierenden befähigt, sich selbständig in ein (PL) 
interdisziplinäres Them a aus den Bereichen M athem atik und Wirtschaftswissen- 1 5  
schaften einzuarbeiten und dieses methodisch zu behandeln. Präsentation 

und Semin ar 
In einem Mathem atischen Semin ar erlernen sie die vertiefte Beschäftigung mit (LN) 
einem mathematischen Sachverhalt auf Niveau. 
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�usterstudien pläne 

Sem 

2 

3 

4 

5 

6 

und 
computerorientierte 

Methoden 
Computerorientierte 
Mathematik (5 LP) 

Informatik und 
Computerpraktikum (10 

LP) 

Bachelorstudiengang Finanz- und Wirtschaftsmathematik (nach Modu len) 
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5 

1 

Eirlf. in die Stochastik und 
$tatistische Verfahren 

(10 LP) 

Wahrscheinlichkeitstheorie mit 
Praktikum (10 LP) 

Konvexe und Kombinatorische 
. O timieru 10 LP 

Lineare 
Optimierung (5 LP) 

Studienp~an 
i 

Anlage 

Informatik 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

AlIg�meln. Instrumente fOr 
finanZ-lund wlrtschaftsmathem, 

Eint. in die Stochastik (5 LP) 

Statistische Verfahren (5 LP) 
PlBktikum Statistik (2 LP) 

Wahr$cheinlichkeltsttieorie (8 LP) 
Konvexe und Kombinatorische. 

Optiinierung ( 10  LP) 

Lineare Optimierung (5 LP) 

Informatik und 
computerorlentlerte 

Methoden 

Computerorientierte 
Mathematik (5 LP) 

Algorithmen und 
Programme (5 LP) 

ComputerplBktikum 
(5 LP) 

Studienplan Bachelorstudiengang Finanz- und WIrtschaftsmathematik (nach Leh rveranstaltungen) 
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